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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184;

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2007/13/0099

Rechtssatz

Wenn die Abgabep>ichtige zur "Art und Plausibilität der Schätzung" vorbringt, dass von der Abgabenbehörde kein

"Nachweis" erbracht worden sei, dass die von ihr gewählte Schätzungsmethode der Wirklichkeit am Nächsten komme,

übersieht sie, dass die Abgabenbehörde diesbezüglich keinen mathematisch-exakten Nachweis zu erbringen hatte.
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